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Parallel zu Paul seinem 
Siegeszug ging es für Till 
Grund und Matheo Winker 
bei den Kindern A1 (Jahr-
gang 2016) ebenfalls um 
Medaillen im Kata Einzel. 

Auch hier war die Nervosität groß, vor allem bei Ma-
theo der das erste Mal bei einer LM startete. So verlor 
er auch gleich seinen ersten Vergleichskampf gegen 
Daniel Naidenov vom Bushido Waltershausen klar mit 
0:3 Kampfrichterstimmen. Für Till lief es wie schon 
im Vorjahr. Er setzte sich durch bis ins Viertelfinale, 
wo er dann wieder auf den späteren Landesmeister 
Konstantin Gusjew vom USV Erfurt traf. Für beide 
war es aber noch nicht vorbei, da Daniel und Kons-
tantin im Finale standen, durften sich Matheo und Till 
Hoffnungen auf eine Bronzemedaille über die Tros-
trunde machen. Entsprechend angestachelt durch 
ihren Coach, nutzten beide ihre Möglichkeit sich die 
begehrte Medaille zu holen. Mit starkem Selbstver-
trauen und guten Leistungen setzten sie sich gegen 
ihre Mitkonkurrenten vom Chikara Erfurt, KK Son-
dershausen, SeiShinKai Jena und USV Erfurt durch.
Ohne große Pause ging es für die Drei gleich im Kata-
Team-Wettbewerb weiter. Im Team-Wettbewerb ist 
neben der richtigen Ausführung der Kata auch die 
Synchronität des Teams entscheidend. Die ersten 
Runden konnten sie auch souverän für sich mit jeweils 
3:0 gewinnen. Im Finale stand der Vorjahressieger, 
die 1. Mannschaft vom Chikara Erfurt, unseren Jungs 
gegenüber.
Voll fokussiert zeigten die Drei ihre bis dahin beste 
Mannschaftsleistung und gewannen auch das Fina-
le mit 2:1 Kampfrichterstimmen für sich. Die Freude 
war groß und der Landestrainer Kata, Andrè Thaldorf, 
nahm auch Matheo Winker mit in den Nachwuchska-
der des Landesverbandes auf. Paul und Till die schon 
im Nachwuchs-Landeskader Kata sind, begrüßten 
ebenfalls ihren Vereinskameraden Matheo.
Ohne große Pause ging es weiter zu den Kumite-
Wettbewerben, bei denen wieder eine noch höhere 
Teilnehmerzahl in den jeweiligen Gruppen zu ver-
zeichnen war. Till Grund musste bei einem sehr star-
ken Pool gleich gegen einen der Mitfavoriten und Vor-
jahresmeister vom Bushido Waltershausen antreten.
Sehr gut eingestellt konnte er lange den Kampf gegen 
Janne Michel mitbestimmen. Wie schon im Vorjahr 
verlor er knapp mit 1:3. Janne konnte sich bis ins 
Halbfinale durchkämpfen, ist dort dann allerdings ge-
scheitert, so dass für Till keine Möglichkeit mehr auf 
die Trostrunde bestand.
Gleiches erging auch Matheo und Paul. Bei Matheo 
merkte man den zu hohen Respekt an seinen Kontra-
henten Mattheo Rudloff vom Bushido Waltershausen 
an. So verlor er auch seinen ersten Kampf mit 2:0. 
Paul packte wieder einmal sein Kämpferherz aus und 
hielt lange gegen sein Kontrahenten Matei Grüter vom 
KS Hohenleuben mit. Am Ende verlor auch er knapp 
mit 4:5 Wertungspunkten. Da Ihre beiden Kontra-
henten auch in der nächsten Runde verloren hatten, 
gab es für die Zwei auch keine Möglichkeit auf eine 
Bronzemedaille über die Trostrunde im Poolsystem.

Nicht nur die Bewohner und deren Angehörige, son-
dern auch Besucher und Gäste sind herzlich zum 
vorweihnachtlichen Verweilen eingeladen. An ver-
schiedenen Ständen im Foyer der Einrichtung werden 
die Ehrenamtlichen des Fördervereins selbst gefer-
tigte Dinge in breit gefächerter Palette anbieten. So 
manches außergewöhnliche Geschenk zum Fest lässt 
sich hier bestimmt finden! Für den Gaumen wird mit 
Kuchen, Kaffee und Waffeln gesorgt sein, im Außen-
gelände wird es Bratwurst und Punsch und Süßig-
keiten geben. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen 
Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferservice.
Ob der Weihnachtsmann wohl den Weg zu uns findet? 
Lassen wir uns überraschen.
„Nach dem gelungenen Neustart im vergangenen 
Jahr freuen wir uns auch jetzt auf einen stimmungs-
vollen Adventsmarkt in unserem Seniorenzentrum 
und hoffen, an diesem Nachmittag viele Besucher 
begrüßen zu dürfen“, so die Leiterin des Sozialen 
Dienstes, Silvana Göhring.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der Förderverein „Marie Schall“
Stiftsr. 3, 06567 Bad Frankenhausen
Tel.: 034671/ 536

Wieder Landesmeistertitel bei 
der Karate-LM der Kinder

Kinder des Kyffhäuser Karate Dojo e.V. 
erreichen Platz 6 im Medaillenspiegel
Bad Frankenhausen (or): Am vergangenen Samstag 
fanden die Landesmeisterschaften der Kinder in den 
Altersgruppen C (2020 und jünger) bis A (2016) in 
Gotha statt.
Insgesamt nahmen 244 Karate-Kinder aus 14 Verei-
nen Thüringens an den Landesmeisterschaften teil, 
unter ihnen waren dieses Jahr auch nur 3 Jungs vom 
Kyffhäuser Karate Dojo e.V..
Die Aufregung bei den Kindern und vor allem den 
mitgereisten Eltern auf der Tribüne war entsprechend 
groß. In den Disziplinen Kata (Bewegungsformen) und 
dem Jiyu-Kumite (Freikampf) ging es im Einzel und 
im Team um die Medaillen.

Los ging es für uns mit 
Paul Dietrich, der im 
letzten Jahr noch Vizel-
andesmeister wurde bei 
den Kindern A2 (Jahr-
gang 2017) im Kata Ein-
zel. Die anfängliche Ner-
vosität legte sich schnell 

und Paul gewann alle seine Vorkämpfe klar mit 3:0 
Kampfrichterstimmen. Somit stand er bei seiner 
zweiten Landesmeisterschaft wieder im Finale. 
Dieses Mal wollte er aber nicht verlieren und holte 
sich mit einer starken Leistung (Kata Heian Nidan) 
den Titel gegen Tim Wiegand vom KK Sondershau-
sen, ebenfalls klar mit 3:0 Kampfrichterstimmen.
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Natürlich wurde Jeder hervorragend mit Speiß und 
Trank versorgt und die Zeit bis zum ersten Start oder 
ein warmes Getränk nach der Ankunft im Ziel war 
somit sicher überbrückt.
In diesem Jahr musste die 16km Streckenführung für 
die Mountainbiker und Läufer aufgrund von Holzfäl-
larbeiten abgeändert werden. Die Route führte also 
nicht mehr über das „Pfützental“ sondern über die 
„kleine Eiche“.
Alle Strecken wurden im Vorfeld durch ehrenamtliche 
Helfer vorbereitet und sehr gut ausgewiesen. Dies 
wurde noch am Lauftag von zahlreichen Teilnehmern 
gelobt. Danke dafür an beide Parteien!
Ob der abgeänderte Verlauf der 16km-Strecke bei-
behalten wird, klärt das Organisationteam noch ab. 
Vieles spricht aber dafür. Ein interessanteres Höhen-
profil und eine sehenswertere Streckenführung wur-
den als Feedback häufig vernommen.

Die Technik zur Zeit-
messung durch die 
Firma Go-Timing stand 
bereit und nachdem 
die Freiwilligen Feuer-
wehren aus Udersleben 
und Esperstedt Ihre 
Positionen im Ort ein-

genommen hatten und auch die Sanitäter vom 
DRK Artern/Sömmerda für eventuelle Hilfe-
leistungen bereitstanden, wurden die Moun-
tainbiker als erste an die Startlinie gerufen.

Pünktlich um 10Uhr fiel dann der erste Startschuss 
und die Veranstaltung nahm seinen Lauf.
Alle Ergebnisse könnt Ihr hier im Detail finden: https://
runtix.com/sts/10050/3054
Sieger auf jeweils 16,7km bei den eBikes wurden Antja 
Voigt und Dennis Montag. Bei den „Bio-Bikern“ war die 
Zieleinfahrt bei den Frauen: Kira Wittig vor Nancy Wittig 
und Manuela Herold. Bei den Männern siegte Michael 
Schuchardt vor Fabrice Brock und Michael Schulze.
Bei den Läufern auf den 16,7km siegte bei den Frauen 
Marlene Vollmar vor Tatjana West und Nadine Georgi. 
Bei den Männern setzte sich wieder Stephan Knopf 
vor Manuel Wallek und Stefan Seibt durch. Ein be-
kanntes Duell beim Kyffhäuser-Laufcup.

Dennoch sind wir stolz auf 
unsere jungen Karatekas 
und den erzielten Erfolgen 
bei dieser Landesmeister-
schaft. Mit den Erfolgen 
vor allem im Kata-Bereich, 
konnte sich das Kyffhäu-
ser Karate Dojo e.V. wieder 

einmal unter die TopTen im Medaillenspiegel wieder-
finden, mit Platz 6 von 14 teilnehmenden Vereinen 
Thüringens. Aber auch die mitgenommenen Erfah-
rungen in den verschiedenen Wettbewerben dürfen 
anhalten für die kommende Landesmeisterschaft der 
Schulen und Kindergärten Thüringens am 06. Dezem-
ber in Meuselwitz. Denn nach dem Wettkampf ist vor 
dem Wettkampf.
Ein großer Dank gilt auch den mitgereisten Trainer/ 
Betreuer, ohne deren Einsatz in der Jugendarbeit un-
seres Vereins eine Teilnahme am Wettkampf gar nicht 
erst möglich gewesen wäre.
Wer auch einmal selbst dieses Flair verspüren möch-
te, oder vielleicht Interesse hat, diese alte japanische 
Kampfkunst etwas genauer kennen zu lernen, der 
ist herzlich im Kyffhäuser Karate Dojo e.V. in Bad 
Frankenhausen willkommen. Egal wie alt, jeder ist 
herzlich willkommen und wird in seiner Altersklasse 
auch entsprechend trainiert. Für die letzten Wochen 
im Jahr wird auch kein Vereinsbeitrag mehr fällig. Also 
kostenloses Probetraining für alle!
Wir trainieren jeden Montag und Mittwoch ab 
17:30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule der 
Kurstadt Bad Frankenhausen in der Alten Feld-
straße.

48. Uderslebener Waldlauf
Am Sonntag den 02.11.25 lud der SSV 1923 Udersle-
ben e.V. wieder zum Saisonabschluss des Kyffhäuser-
Laufcups auf den Sportplatz ein. Bis zum Vorabend 
häuften sich die Voranmeldungen stetig und ließen 
eine rege Teilnahme erahnen.
So kam es dann am Sonntag bei der Ausgabe der 
Startnummern und Möglichkeit sich noch als Teilneh-
mer nachzumelden, dass man einen neuen Rekord 
verkünden kann.
186 Anmeldungen und schlussendlich 181 Teilnehmer 
zum traditionsreichen Uderslebener Waldlauf!
Dies machte sich natürlich auch auf dem Gelände des 
Sportplatzes in Udersleben optisch bemerkbar. Ein re-
ges Treiben von Sportlern, Ihren Begleitungen und inte-
ressierten Zuschauern sorgte für den passenden Flair.
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Jagdgenossenschaft Seehausen
In der Jahreshauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft Seehausen am 24.10.2025 wurde 
folgende Satzung beschlossen:

Satzung der Jagdgenossen-
schaft Seehausen

§ 1 Name und Sitz der Jagdgenossenschaft
(1) Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks Seehausen ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts nach § 11 Abs. 1 des Thüringer 
Jagdgesetzes (ThJG). Sie führt den Namen „Jagd-
genossenschaft Seehausen“ und hat ihren Sitz in 
Seehausen.
(2) Aufsichtsbehörde ist die zuständige untere Jagd-
behörde.

§ 2 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst nach 
§ 8 des Bundesjagdgesetzes, mit Ausnahme der Ei-
genjagdbezirke, alle bejagbaren Grundflächen
• der Stadt/Gemeinde
• der abgesonderten Gemarkung
• gemäß dem von der unteren Jagdbehörde ge-

nehmigten Teilungsbeschluss der Jagdgenos-
senschaft

• der Gemarkung(en)
• der Stadt/Gemeinde Bad Frankenhausen, OT 

Seehausen zuzüglich der angegliederten und 
abzüglich der abgetrennten bejagbaren Grund-
flächen.

(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch die in 
der Anlage enthaltene Lagekarte und Grenzbeschrei-
bung beschrieben.

§ 3 Mitglieder der Jagdgenossenschaft
(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenos-
sen) sind die Eigentümer der bejagbaren Grundflä-
chen, die den gemeinschaftlichen Jagdbezirk bilden. 
Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks, auf denen die Jagd nicht ausgeübt 
werden darf, gehören nach § 9 Abs. 1 Satz 2 des Bun-
desjagdgesetzes der Jagdgenossenschaft nicht an.
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, 
in dem alle Eigentümer der zum gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gehörenden Grundflächen und die Größe 
der Grundflächen ausgewiesen werden. Zu diesem 
Zweck haben die Jagdgenossen vor Ausübung ih-
rer Mitgliedschaftsrechte dem Jagdvorstand alle zur 
Anlegung dieses Verzeichnisses erforderlichen Un-
terlagen, insbesondere Grundbuchauszüge, unaufge-
fordert vorzulegen. Das Jagdkataster ist fortzuführen. 
Durch Eigentumswechsel eingetretene Veränderun-
gen hat der Erwerber dem Jagdvorsteher nachzuwei-
sen. Das Jagdkataster liegt für die Jagdgenossen und 
deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter für ihren 
Grundbesitz zur Einsicht bei dem Jagdvorstand offen.
(3) Die Größe der bejagbaren Fläche ist zum 1. April 
eines jeden Jahres festzustellen, getrennt nach Wald-, 
Feld- und Wasserflächen.

Auf der Distanz von 7,8km lief Juliana Becker vor Dana 
Kestler und Pauline Schufen als Siegerin durchs Ziel. 
Sebastian Kestler lies Stefan Thiel und Robert Merten 
bei den Männern hinter sich.
Neu ab diesem Jahr ist die 3,3km Strecke, die über 
den „Hämling“ führte und ein etwas anspruchsvolle-
res Profil als die 2,1km bietet. Hier siegte Charlotte 
Luft vor Clara Eichholz und Tia Becker bei den Frauen. 
In der Gesamtwertung kam Benjamin Hovanec vor 
Marcus Karnstedt und Karlo Heckl durchs Ziel.
Ein überwältigendes Starterfeld von 54 Läufern auf den 
2,1km sorgte in der Gesamtwertung für folgende Ergeb-
nisse. Bei den Frauen siegte Pia Staat vor Tilda Otto und 
Celia Lopez. Bei den Männern lief Jens Stampnik vor 
Karl Becker und Thore Schulz über die Ziellinie.
Auch beim Läufernachwuchs über die 400m Stadion-
runde beim Bambini-Lauf konnten wir uns über eine 
rege Teilnahme freuen. 18 ehrgeizige Sportler stan-
den konzentriert an der Startlinie und das Publikum 
zählte den Countdown zum Start lautstark herunter. 
Hierbei gibt es natürlich nur Gewinner. Aber bei den 
Mädels lief Lina Eckardt vor Henriette Musche und 
Alicia Parga Garcia am schnellsten über den Platz. 
Bei den Jungs zeigte Leonard Teichmann vor Franz 
Schröder und Emil Eichholz sein Können.
Als alle Teilnehmer im Ziel eingetroffen waren, ging es 
mit der Siegerehrung weiter. Bei den Bambinis wurden 
alle Teilnehmer geehrt. Bei den 2,1km und 3,3km wurde 
eine AK-Wertung und Gesamtwertung durchgeführt. 
Bei den restlichen Wettbewerben erfolgte eine Gesamt-
wertung. Hierbei bedanken wir uns bei Autohaus Bar-
barossa, IBH Hentrich sowie Rotbart-Werbung für die 
Unterstützung bei der Ausgestaltung der Siegerehrung!

Am Ende bleibt zu sagen, dass der steigende Zuspruch 
und die positiven Rückmeldungen zeigen, dass alle Helfer 
bei der Vorbereitung, der Durchführung und Absicherung 
Jahr für Jahr einen super Job machen. Aber auch konst-
ruktive Kritik nehmen wir uns an. So wird im kommenden 
Jahr die Ausschreibung noch eindeutiger formuliert. So 
dass es z.B. bei den Mountainbikern ausdrücklich kei-
ne technischen Einschränkungen geben wird. Auch die 
Voranmeldungen werden bargeldlos möglich sein, sowie 
eine zentrale Parkmöglichkeit eingerichtet.
So bereiten wir uns mit dem 49. Uderslebener Wald-
lauf am 08.11.2026 als Generalprobe auf das baldige 
Jubiläum vor.

Mit sportlichen Grüßen
Thomas Hoffmann
SSV 1923 Udersleben e.V.
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14. die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen 
für den Jagdvorstand und den Jagdvorsteher und

15. den Widerruf nach § 9 Abs. 10.
Die Versammlung der Jagdgenossen darf Entschei-
dungen nach Satz 1 nicht auf den Jagdvorstand über-
tragen.
(3) Die Versammlung der Jagdgenossen kann den 
Jagdvorstand ermächtigen, die Führung der Kassen-
geschäfte durch öffentlich-rechtlichen Vertrag der 
Stadt-/Gemeindekasse von Bad Frankenhausen zu 
übertragen. Mit dem Wirksamwerden des Vertrags 
entfällt die Wahl des Kassenführers.

§ 7 Durchführung der Versamm-
lung der Jagdgenossen

(1) Die Versammlung der Jagdgenossen ist vom Jagd-
vorsteher mindestens einmal im Geschäftsjahr (§ 14 
Abs. 2) einzuberufen. Der Jagdvorsteher muss die 
Versammlung der Jagdgenossen auch einberufen, 
wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten 
Jagdgenossen oder der Jagdvorstand die Einberu-
fung bei ihm schriftlich unter Angabe der auf die Ta-
gesordnung zu setzenden Angelegenheiten beantragt 
oder wenn die zuständige untere Jagdbehörde dies 
im Wege der Aufsicht verlangt.
(2) Die Versammlung der Jagdgenossen soll am Sitz 
der Jagdgenossenschaft stattfinden. Sie ist nicht 
öffentlich, ausgenommen die Versammlung zur Ver-
steigerung der Jagd oder zur Öffnung der Gebote 
bei öffentlicher Ausbietung. Der Jagdvorsteher kann 
einzelnen Personen die Anwesenheit gestatten. Der 
zuständigen unteren Jagdbehörde ist die Anwesen-
heit jederzeit gestattet.
(3) Die Einladung zur Versammlung der Jagdgenos-
sen ergeht durch ortsübliche Bekanntmachung (§ 15). 
Sie muss mindestens zwei Wochen vorher erfolgen 
und Angaben über den Ort und den Zeitpunkt der 
Versammlung sowie die Tagesordnung enthalten. 
Zeitgleich ist die Einladung der zuständigen unteren 
Jagdbehörde zuzuleiten. Denjenigen Jagdgenossen, 
die eine elektronische Bekanntmachung der Einla-
dung zur Versammlung unter Nennung ihres elekt-
ronischen Postfachs beim Jagdvorstand beantragt 
haben, ist die Einladung elektronisch zu übermitteln.
(4) Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung kann 
jeder Jagdgenosse bis zum Beginn der Versammlung 
der Jagdgenossen beim Jagdvorsteher einreichen.
(5) Den Vorsitz in der Versammlung der Jagdgenos-
sen führt der Jagdvorsteher. Für die Abwicklung be-
stimmter Angelegenheiten, insbesondere zur Leitung 
einer öffentlichen Versteigerung, kann ein anderer 
Versammlungsleiter durch den Jagdvorsteher bestellt 
werden.
(6) Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ kön-
nen Beschlüsse nach § 6 nicht gefasst werden.

§ 8 Beschlussfassung der Versamm-
lung der Jagdgenossen, Wahl

(1) Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen 
bedürfen nach § 9 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes 
sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertrete-
nen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundfläche. Stimm-
enthaltungen werden bei der Berechnung mitgezählt 
und gelten als Neinstimmen. Miteigentümer oder  

§ 4 Aufgaben der Jagdgenossenschaft
(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet unter eigener 
Verantwortung nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagd-
recht der ihr angehörenden Jagdgenossen ergeben. 
Sie hat insbesondere die Aufgabe, dass ihr zustehen-
de Jagdausübungsrecht im Interesse der Jagdge-
nossen zu nutzen und für die Lebensgrundlagen des 
Wildes in angemessenem Umfang und im Rahmen 
ihrer Leistungsfähigkeit zu sorgen.
(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 des Bun-
desjagdgesetzes der Ersatz des Wildschadens, der 
an den zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören-
den Grundstücken entsteht. Die Jagdgenossenschaft 
kann über den Jagdpachtvertrag die Erstattung des 
Wildschadens dem Jagdpächter ganz oder teilweise 
übertragen.

§ 5 Organe der Jagdgenossenschaft
Die Organe der Jagdgenossenschaft sind:
1. die Versammlung der Jagdgenossen,
2. der Jagdvorstand und
3. der Jagdvorsteher.

§ 6 Versammlung der Jagdgenossen
(1) Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt 
die Satzung und deren Änderungen. Sie wählt
1. den Jagdvorstand (Jagdvorsteher, dessen Stell-

vertreter und mindestens zwei Besitzer),
2. einen Schriftführer,
3. einen Kassenführer und
4. zwei Kassenprüfer.
(2) Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt 
weiterhin über
1. einen Haushaltsplan, falls erforderlich,
2. die Entlastung des Jagdvorstands,
3. die Abrundung, Zusammenlegung und Teilung 

des Gemeinschaftsjagdbezirks,
4. den Erwerb oder die Anpachtung von Grundflä-

chen für Maßnahmen der Jagdbezirksgestaltung 
oder Äsungsverbesserung,

5. die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks,

6. die Art der Verpachtung und die Pachtbedingun-
gen,

7. die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpach-
tung,

8. die Änderung und Verlängerung laufender Jagd-
pachtverträge,

9. die Zustimmung zur Weiterverpachtung des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirks und zur Erteilung 
von Jagderlaubnisscheinen auf Dauer,

10. die Verwendung des Reinertrags der Jagdnut-
zung und den Zeitpunkt seiner Ausschüttung,

11. die Anstellung eines Berufsjägers oder bestätig-
ten Jagdaufsehers,

12. die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des 
Haushaltsplans,

13. die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen 
des Jagdvorstands nach § 9 Abs. 8 Satz 2,
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gewählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Fall 
beginnt sie mit der Wahl und verlängert sich um die 
Zeit von der Wahl bis zum Beginn des nächsten Ge-
schäftsjahres. Die Amtszeit verlängert sich bis zur 
Wahl eines neuen Jagdvorstands um höchstens drei 
Monate, sofern innerhalb der letzten drei Monate vor 
dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens 
eine Versammlung der Jagdgenossen stattgefunden 
hat und es in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagd-
vorstands gekommen ist.
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden 
für die gleiche Amtszeit wie der Jagdvorstand ge-
wählt; Absatz 3 Satz 2 und 3 findet entsprechende 
Anwendung.
(5) Endet die Amtszeit eines Mitglieds des Jagdvor-
stands vorzeitig durch Tod, Rücktritt, Verlust der 
Wählbarkeit oder durch Widerruf der Bestellung, so 
ist für den Rest der Amtszeit innerhalb angemesse-
ner Frist, spätestens in der nächsten Versammlung 
der Jagdgenossen, eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn ein anderer 
Funktionsträger vorzeitig ausscheidet.
(6) Der Jagdvorstand fasst den Beschluss über den 
Abschussplanvorschlag, den der Jagdbezirksinhaber 
zur Herstellung des Einvernehmens nach § 32 Abs. 1 
ThJG vorgelegt hat. Er befasst sich außerdem mit der 
Empfehlung der Hegegemeinschaft oder des Vorsit-
zenden der Hegegemeinschaft zur Abschussplanung 
(§ 13 Abs. 2 ThJG). Die Versammlung der Jagdgenos-
sen kann dem Jagdvorstand unter Beachtung des § 
6 Abs. 2 Satz 2 weitere Aufgaben übertragen.
(7) Ein Mitglied des Jagdvorstands darf bei Angele-
genheiten der Jagdgenossenschaft nicht beratend 
oder entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung 
ihm selbst oder einem Angehörigen oder einer von 
ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Per-
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann.
(8) In Angelegenheiten, die an sich der Beschluss-
fassung durch die Versammlung der Jagdgenossen 
unterliegen, entscheidet der Jagdvorstand, falls die 
Erledigung keinen Aufschub duldet. In diesen Fällen 
hat der Jagdvorstand unverzüglich die Zustimmung 
der Versammlung der Jagdgenossen einzuholen. 
Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, 
soweit nicht schon Rechte Dritter entstanden sind.
(9) Die Mitglieder des Jagdvorstands und die sonsti-
gen Berufenen sind ehrenamtlich tätig.
(10) Die Versammlung der Jagdgenossen kann die 
Bestellung des Jagdvorstands, eines Mitglieds des 
Jagdvorstands oder anderer Funktionsträger in be-
gründeten Fällen jederzeit widerrufen. Nach dem 
Widerruf kann unmittelbar eine Ersatzwahl erfolgen. 
Erfolgt eine unmittelbare Ersatzwahl nicht, ist nach 
Absatz 5 zu verfahren. Hinsichtlich der Beschlussfas-
sung findet § 8 Absatz 5 Anwendung.

§ 10 Sitzungen des Jagdvorstands
(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvor-
stehers nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen 
werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstands dies 
unter Angaben von Gründen schriftlich beantragt.
(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend sind. Er entschei-
det mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Gesamthandseigentümer eines zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk gehörenden Grundstücks haben 
zusammen nur eine Stimme und können das Stimm-
recht nur einheitlich ausüben. Der abstimmende Mit-
eigentümer oder Gesamthandseigentümer gilt als 
Vertreter der anderen Mitberechtigten.
(2) Beschlüsse nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 bis 9 
sind auf Verlangen eines Mitglieds schriftlich unter 
Verwendung von Stimmzetteln zu fassen. Das Gleiche 
gilt für sonstige Beschlüsse, wenn ihr Zustandekom-
men nicht einwandfrei festgestellt werden kann. Der 
Jagdvorstand hat die Unterlagen der schriftlichen 
Abstimmungen mindestens ein Jahr lang, im Fall der 
Beanstandung oder Anfechtung des Beschlusses für 
die Dauer des Verfahrens, aufzubewahren.
(3) Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossen-
schaft kann sich jeder Jagdgenosse durch folgende 
volljährige bevollmächtigte Personen vertreten las-
sen: seinen Ehegatten, einen Verwandten in gerader 
Linie oder dessen Ehegatten, eine in seinem Dienst 
beschäftigte Person oder durch einen derselben 
Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenos-
sen. Für die Erteilung der Vollmacht für die in Satz 
1 genannten Personen ist die schriftliche Form er-
forderlich, sofern nicht bereits eine gesetzliche oder 
organschaftliche Vertretungsvollmacht besteht. Ein 
bevollmächtigter Vertreter darf höchstens drei Jagd-
genossen vertreten. Für juristische Personen handeln 
ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren 
Beauftragte.
(4) Über den wesentlichen Verlauf und die Beschlüsse 
der Versammlung der Jagdgenossen ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. Aus ihr muss insbesondere her-
vorgehen, wie viele Jagdgenossen anwesend oder 
vertreten waren und welche Grundfläche von ihnen 
vertreten wurde, ferner der Wortlaut der gefass-
ten Beschlüsse unter Angabe der Mehrheiten nach 
Stimmzahl und Fläche, mit der sie gefasst wurden. 
Die Niederschrift ist vom Jagdvorsteher und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen. Die zuständige unte-
re Jagdbehörde ist innerhalb eines Monats über die 
Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen zu 
unterrichten.
(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten auch für die von 
der Versammlung der Jagdgenossen durchzufüh-
renden Wahlen (§ 6 Abs. 1 Satz 2) entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Jagdgenossen entscheidet. Wahlen 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 sind auf Verlangen eines 
Mitgliedes schriftlich unter Verwendung von Stimm-
zetteln durchzuführen.

§ 9 Jagdvorstand
(1) Der Jagdvorstand besteht aus dem Jagdvorsteher, 
seinem Stellvertreter und mindestens zwei Beisitzern. 
Die Beisitzer können auch die Funktion des Schrift-
führers und des Kassenführers übernehmen.
(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jeder Jagdge-
nosse oder, in Ausnahmefällen, dessen Ehegatte oder 
ein Verwandter in gerader Linie oder dessen Ehe-
gatte, der volljährig und geschäftsfähig ist. Ist eine 
Personengemeinschaft oder eine juristische Person 
Mitglied der Jagdgenossenschaft, so sind auch deren 
Vertreter wählbar.
(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von fünf 
Geschäftsjahren (§ 14 Abs. 2) gewählt. Die Amtszeit 
beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Geschäfts-
jahr, es sei denn, dass zum Zeitpunkt der Wahl kein 
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Rechnung aus, so ist ein Haushaltsplan aufzustellen. 
Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein.
(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahres-
rechnung in Form eines Kassenberichts vom Kassen-
führer zu erstellen, die den Kassenprüfern zur Prüfung 
und der Versammlung der Jagdgenossen zur Ent-
lastung des Jagdvorstands vorzulegen ist. Führt die 
Prüfung zur Feststellung erheblicher Verstöße gegen 
die Grundsätze einer geordneten Haushalts- und Kas-
senführung, so soll dem Jagdvorstand die Entlastung 
erst erteilt werden, wenn die Mängel ordnungsgemäß 
behoben sind.
(3) Die Kassenprüfer werden für die gleiche Amtszeit 
wie der Jagdvorstand gewählt; § 9 Abs. 3 Satz 2 und 3 
findet entsprechende Anwendung. Zum Kassenprüfer 
kann nicht gewählt werden, wer dem Jagdvorstand 
angehört oder zu einem Mitglied des Jagdvorstands 
in einer Beziehung steht, welche ihm einen unmittel-
baren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

§ 14 Kassenverwaltung, Ge-
schäfts- und Wirtschaftsführung

(1) Für die Kassengeschäfte gelten folgende Grund-
sätze:
1. Annahme- und Auszahlungsanordnungen der 

Jagdgenossenschaft sind vom Jagdvorsteher 
zu unterzeichnen. Sie sind hinsichtlich der sach-
lichen und rechnerischen Richtigkeit der Angaben 
in den Kassenanordnungen vom Kassenführer 
gegenzuzeichnen.

2. Für den Nachweis der Einnahmen und Ausga-
ben in zeitlicher Reihenfolge und gegebenenfalls 
nach der im Haushaltsplan vorgesehenen Ord-
nung wird durch den Jagdvorstand ein Kassen-
buch geführt, das nach Einnahmen, Ausgaben, 
Verwahrungen, Vorschüssen, Geldbestand und 
-anlagen zu gliedern ist. Das Kassenbuch dient 
zusammen mit den entsprechenden Belegen als 
Rechnungslegungsbuch. Diese Unterlagen sind 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

3. Der Kassenführer hat dafür zu sorgen, dass Ein-
nahmen der Jagdgenossenschaft rechtzeitig 
eingehen und Auszahlungen ordnungsgemäß 
geleistet werden. Außenstände sind durch ihn 
anzumahnen und nach fruchtlosem Ablauf der 
hierbei gesetzten Zahlungsfrist dem Jagdvorste-
her zur zwangsweisen Beitreibung zu melden.

4. Der Barbestand der Kasse ist möglichst gering 
zu halten. Entbehrliche Barbestände sind unver-
züglich auf ein Konto der Jagdgenossenschaft 
bei einem Kreditinstitut einzuzahlen.

5. Bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit sind Kassenfehlbeträge vom Kassenführer 
zu ersetzen; der Ersatz ist im Kassenbuch fest-
zuhalten. Kassenüberschüsse sind als sonstige 
Einnahmen zu buchen. Bis zur Aufklärung ist ein 
Kassenfehlbetrag als Vorschuss und ein Kassen-
überschuss als Verwahrung auszuweisen

(2) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das 
Jagdjahr im Sinne des § 11 Abs. 4 des Bundesjagd-
gesetzes.
(3) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, 
soweit sie nicht zur Erfüllung der Aufgaben oder 

Mitglieder. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Jagd-
vorstehers.
(3) Die Sitzungen des Jagdvorstands sind nicht öffent-
lich. Der Schriftführer und der Kassenführer sollen, 
auch wenn sie nicht dem Jagdvorstand angehören, 
an dessen Sitzungen teilnehmen. Sie sind zu den Sit-
zungen einzuladen. Der unteren Jagdbehörde ist die 
Anwesenheit jederzeit gestattet.
(4) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist 
eine Niederschrift zu fertigen und von Vorstand und 
Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 11 Jagdvorsteher
(1) Der Jagdvorsteher führt die laufenden Geschäf-
te der Jagdgenossenschaft, sofern diese nicht aus-
drücklich dem Jagdvorstand oder der Versammlung 
der Jagdgenossen zugewiesen sind. Er hat die Be-
schlüsse der Versammlung der Jagdgenossen vor-
zubereiten und durchzuführen. Insbesondere obliegt 
ihm
1. die Aufstellung eines Haushaltsplans und dessen 

Einhaltung bei der Bewirtschaftung der Haus-
haltsmittel nach § 14 Abs. 1 Nr. 2, falls erforder-
lich,

2. die Überwachung der Anfertigung der Jahres-
rechnung in Form eines Kassenberichts,

3. die Überwachung der Schrift- und Kassenfüh-
rung,

4. die Aufstellung des Verteilungsplans für die Aus-
zahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht an 
die Jagdgenossen und

5. die Feststellung der Höhe der Umlagen für die 
einzelnen Mitglieder.

Die Versammlung der Jagdgenossen kann diese Auf-
gaben dem Jagdvorstand übertragen.
(2) Der Jagdvorsteher vertritt die Jagdgenossen-
schaft gerichtlich und außergerichtlich. Seine Ver-
tretungsmacht ist grundsätzlich auf die Durchführung 
der ordnungsgemäß gefassten Beschlüsse der Ver-
sammlung der Jagdgenossen und des Jagdvorstands 
beschränkt.
(3) Zum Zweck der Überwachung der Kassenführung 
nach Absatz 1 Nr. 3 hat sich der Jagdvorsteher lau-
fend über den Bestand und die Führung der Kas-
se der Jagdgenossenschaft von dem Kassenführer 
unterrichten zu lassen. Der Jagdvorsteher hat das 
Recht sowie die Pflicht zur nicht angekündigten Kas-
senprüfung.

§ 12 Kassenführer
(1) Der Kassenführer muss gut beleumundet und seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse müssen geordnet sein.
(2) Der Kassenführer ist für die ordnungsgemäße 
Führung der Kasse der Jagdgenossenschaft verant-
wortlich.
(3) Kassenführer kann nicht sein, wer zur Erteilung 
von Kassenanordnungen befugt ist.
§ 13 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäfts-
jahr einen Haushaltsplan auf, wenn der Umfang der 
Geschäfts- und Wirtschaftsführung dies erfordert. 
Übt die Jagdgenossenschaft die Jagd auf eigene 
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Sie sind Schädlingsbekämpfer auf ganz natürliche 
Weise. So brachten die Kinder bereits Nistkästen und 
5 große Insektenhotels dort an und sorgen dafür, dass 
der natürliche Kreislauf unterstützt wird.
Inzwischen ist die Plantage zum größten Walnuss-
baum-Sorten-Pool Deutschlands herangewachsen. 
Sorten wie bspw. die Mühlhäuser Würfelnuss, Vikto-
ria, Moselnuss, Weinheimer Walnuss oder Franquette 
sind dort zu finden.
Die Kinder sind im Frühjahr für eine ausreichende 
Wasserversorgung zuständig oder für die Pflege der 
Baumscheiben. Das ist der Bereich unter dem Baum, 
er hilft ihm beim Wachstum und schützt vor Schäden 
am Stamm. Es gibt also viel praktisches Wissen, was 
den Schülern vermittelt wird.
Jetzt im November war es soweit. Eine Auszeichnung 
zum Junior Ranger. Es wurden erneut ca. 20 neue 
Nussbäume gepflanzt und dabei gab es die Auszeich-
nung zum Junior Ranger.

Das bundesweite Junior-Ranger-Programm basiert 
auf einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Aben-
teuer, Spiel und Spaß fördern die Kreativität und die 
Persönlichkeit der Kinder. Der Zugang zu einheitli-
chen Werten, Wissen, vergleichbaren Fähigkeiten und 
Kompetenzen wird in den unterschiedlichen Säulen 
durch spezifische Methoden und Angebote vermittelt. 
Kinder und Jugendliche, die in der Nähe einer Natio-
nalen Naturlandschaft wohnen, treffen sich regelmä-
ßig und über einen längeren Zeitraum vorwiegend in 
der Natur. Sie führen Projekte durch, lösen Aufgaben, 
erleben Abenteuer, Spiel und Spaß und lernen dabei 

nach Maßgabe des Haushaltsplans zur Bildung von 
Rücklagen oder zu anderen Zwecken zu verwenden 
sind, an die Mitglieder auszuschütten. Durch den 
Beschluss über die Bildung von Rücklagen oder an-
derweitige Verwendung der Einnahmen wird der An-
spruch der Jagdgenossen, die dem Beschluss nicht 
zugestimmt haben, auf Auszahlung ihres Anteils am 
Reinertrag der Jagdnutzung nach § 10 Abs. 3 des 
Bundesjagdgesetzes nicht berührt. Beschließt die 
Jagdgenossenschaft, den Reinertrag der Jagdnut-
zung an ihre Mitglieder auszuschütten, so erlischt der 
Anspruch eines Jagdgenossen auf Auszahlung seines 
Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung, falls er nicht 
innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung 
des Verteilungsplans schriftlich oder mündlich zu Pro-
tokoll des Jagdvorstehers mit den zur Auszahlung 
erforderlichen Angaben geltend gemacht wird. Zur 
Auszahlung des Reinertrags an die Jagdgenossen 
haben die Jagdgenossen dem Vorstand eine zutref-
fende Bankverbindung mitzuteilen.
(4) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dür-
fen Umlagen nur erhoben werden, wenn und soweit 
dies zum Ausgleich des Haushaltsplans notwendig ist.

§ 15 Bekanntmachungen der 
Jagdgenossenschaft

(1) Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft wer-
den in ihrem Zuständigkeitsbereich entsprechend der 
jeweiligen Gemeindesatzung in ortsüblicher Weise 
vorgenommen. Denjenigen Jagdgenossen, die eine 
elektronische Übersendung von Bekanntmachungen 
unter Angabe ihres elektronischen Postfachs beim 
Jagdvorstand beantragt haben, sind die Bekanntma-
chungen elektronisch zu übermitteln.
(2) Soll eine Satzung neu beschlossen oder geändert 
werden, ist diese für die Dauer von zwei Wochen vor der 
beschließenden Versammlung der Jagdgenossen in den 
Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung auszulegen.

§ 16 Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer 
Kraft.
Vorstehende Satzung ist in der Versammlung der 
Jagdgenossen vom 24.10.2025 beschlossen worden.

Seehausen, den 24.10.2025
gez. Jagdvorstand

Die vorstehende Satzung ist genehmigungsfrei. Sie 
ist der unteren Jagdbehörde anzuzeigen.

Natur pur

Grundschulkinder pflanzen neue Bäu-
me, bekommen Auszeichnung und 
Schule gewinnt einen Preis
Aber erstmal auf Anfang. Die Klasse 4 der Grund-
schule Udersleben hat seit Beginn ihrer Grundschul-
zeit eine Nussplantage in Ichstedt – betrieben über 
die Naturparkverwaltung Kyffhäuser. Die Kinder pfle-
gen und betreuen ihre Bäume und pflanzen auch re-
gelmäßig neue. Das heißt stetige Wandertage von 
Udersleben nach Ichstedt stehen auf dem Jahresplan 
der Schülerinnen und Schüler.
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Wichtige Bekanntmachung 
zur Vereinsauflösung
Hiermit geben wir bekannt, dass sich der „Club 
der Hundefreunde Kyffhäuser e.V.“ zum 
31.12.2025 auflöst.
Wir danken allen Mitgliedern und Unterstützern 
für ihr Engagement und ihre Treue in den vergan-
genen Jahren.

Ihr Vereinsvorstand Lutz Schlotter

VSG 70 Bad Frankenhausen bei 
Seniorenkreismeisterschaft im 
Tischtennis 2025 erfolgreich
Die Seniorenkreismeisterschaft 2025 in Greußen wur-
de vom VSG 70 Bad Frankenhausen mit fünf Teilneh-
mern begleitet. In der stark besetzten Altersklasse 50 
verpasste Andreas Müller nur knapp das Podium und 
erreichte einen starken vierten Platz.

Erfolgreicher lief es in den weiteren Altersklassen: 
Markus Deppe (AK 55), Ralf Bödewig (AK 60) und 
Hans-Rainer Göhring (AK 80) sicherten sich jeweils 
den Kreismeistertitel. Alle drei qualifizierten sich damit 
für die Bezirksmeisterschaft, die am 7. Dezember in 
Bad Langensalza ausgetragen wird.
Auch Harry Hain (AK 80) überzeugte mit einem zwei-
ten Platz und ist als Vizemeister ebenfalls für die 
nächste Wettkampfebene startberechtigt.

Finja Reus wird  
Bezirksmeisterin der Altersklasse 13

Am 8. November 2025 fan-
den im Breitenworbis die 
Bezirksmeisterschaften der 
Altersklasse 13 (Mädchen) 
im Nordbezirk statt. Finja 
Reus von der Tischtennis-
Abteilung der VSG 70 Bad 
Frankenhausen hatte sich 
zuvor als Kreismeisterin 
für den Wettbewerb quali-
fiziert.
In der Vorrunde bestritt sie 
vier Spiele und erreichte 

mit einer starken Bilanz von 3:1 Siegen das Halbfinale. 
Dort setzte sich Finja nach einem hochspannenden 
Duell mit 3:2 gegen eine Spielerin aus Gispersleben 
durch - und wehrte dabei beeindruckende vier Match-
bälle ab.

ihre Nationale Naturlandschaft mit deren Besonder-
heiten und Zusammenhängen kennen und können 
sich zu Junior Rangern qualifizieren. (Auszug vom 
Junior Ranger Programm auf https://junior-ranger.
de/fuer-erwachsene/das-programm/)
Und als wäre das nicht genug, haben wir kurzer-
hand unsere Nussplantage bei der Ausschreibung 
der TEAG für „Ideen machen Schule“ eingereicht und 
werden am 05.12.25 in Erfurt dafür ausgezeichnet. 
Der Preis dotierte mit 1.000,-€. WOW!! Hier werden 
innovative, kreative oder eben nachhaltige Projekte 
prämiert. Darauf sind wir besonders stolz.

Elisabeth Gattermann
Schulsachbearbeiterin

Bekanntmachung der Jagdge-
nossenschaft Udersleben
Aufgrund von Änderungen in der Satzung der 
Jagdgenossenschaft Udersleben
wird diese ab dem 01.01.2026 am Pavillon in 
Udersleben für alle zur Einsicht ausgehangen.
Eine Abstimmung über diese wird dann in der an-
schließenden Jahreshauptversammlung erfolgen.

Der Jagdvorsteher Stefan Lange

S A M S T A G
2 0 .  D E Z E M B E R  2 0 2 5

17.00 Uhr
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Im anschließenden Finale zeigte sie erneut ihre Klasse 
und gewann klar mit 3:0 Sätzen gegen eine Gegne-
rin aus Barz. Damit sicherte sich Finja verdient den 
Bezirksmeistertitel.
Als neue Bezirksmeisterin startet sie nun bei den 
Landesmeisterschaften am 14. Dezember in Bad 
Blankenburg.

Erfolgreiche Kreismeisterschaften bei 
der VSG 70 Bad Frankenhausen
Die Tischtennis-Abteilung der VSG 70 Bad Franken-
hausen richtete am 27. September 2025 traditionell 
die Kreismeisterschaften in der Zweifelderhalle in Bad 
Frankenhausen aus. Mit 23 Teilnehmern war das Tur-
nier gut besetzt und bot spannende Wettkämpfe an 
den grünen Tischen. Acht Aktive starteten dabei für 
die VSG 70.

Gespielt wurde in drei Leistungskategorien nach TTR-
Wertung:
•	 K a t e g o r i e  A  ( ü b e r  15 0 0  P u n k t e ) : 

nicht von der VSG besetzt.
•	 K a t e g o r i e  B  ( ü b e r  13 0 0  P u n k t e ) : 

Hier holte sich Ralf Bödewig den Kreismeistertitel, 
gefolgt von Niklas Burkl - beide für die VSG 70 
am Start.

•	 K a t e g o r i e  C  ( b i s  13 0 0  P u n k t e ) : 
Auch hier war die VSG erfolgreich vertreten. André 
Kessler belegte den zweiten Platz, Max Güntzel 
wurde Dritter.

Im Doppelwettbewerb erreichten Andreas Müller und 
Nico Zuleger den Vizetitel, während Ralf Bödewig und 
Kevin Horstmann den dritten Platz sicherten.
Die VSG 70 gratuliert allen genannten Spielerinnen 
und Spielern herzlich zu dieser herausragenden Leis-
tung in der vergangenen Zeit.

Wissenswertes

Führerscheinumtausch geht weiter
Nachdem bis Januar 2025 Alt- Fahrerlaubnisse - so-
genannte „Papier- Führerscheine“- umzutauschen 
waren läuft nun am 19.01.2026 die Umtauschfrist 
für Kartenführerscheine, die in den Kalenderjahren 
1999 bis 2001 ausgestellt wurden, aus. Wer sich also 
als Umtauschpflichtiger Unannehmlichkeiten bei einer 
Führerscheinkontrolle durch Polizeibeamte ersparen 
will beantragt möglichst bald den Umtausch des Do-
kuments bei der für seinen Hauptwohnsitz zuständi-
gen Fahrerlaubnisbehörde.

Für Bürger des Kyffhäuserkreises ist dies die 
Führerscheinstelle des Landratsamtes in Son-
dershausen, Markt 8, im Ostteil des Kreises 
wohnhafte Bürgerinnen und Bürger können den 
Antrag auch im Bürgerservice Artern, Straße der 
Jugend 8 stellen. Mitzubringen sind Führerschein 
und Personalausweis sowie ein biometrisches Licht-
bild. Öffnungszeiten, weitere Informationen und ein 
Online-Terminbuchungsportal finden Sie unter 
www.kyffhaeuser.de.

Aktuelle VHS Kurse
Tag Be-

ginn
Ende Kurs Ort Dozent

10.12.2025 19:00 21:00 Verkehrsteilnehmerschu-
lung - Update StVO

Bad Frankenhausen -  
DOMizil
Seminarraum

Zachariae 
Hans-Jürgen

10.12.2025 19:30 21:00 vhs.wissen live:  
Die Zitrusfrüchte Italiens

Online Dozententeam

11.12.2025 19:30 21:00 vhs.wissen live: Wie  
Bilder erzählen: Storytelling
von Albrecht Altdorfer 
bis Peter Paul Rubens

Online Dozententeam
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06.01.2026 18:00 19:00 Step Aerobic Bad Frankenhau-
sen - Gymnasium,
Turnhalle

Dienemann 
Kristina

07.01.2026 09:00 10:00 Postnatales Yoga - Kraft 
und Balance für deinen
neuen Alltag

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

07.01.2026 10:15 11:15 Yoga für alle - Entspan-
nung & Kraft für Körper
und Geist

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

07.01.2026 15:00 16:00 Yoga gegen Rü-
ckenschmerzen

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

07.01.2026 16:00 16:45 Pränatales Yoga - Sanfte 
Unterstützung für dich
und dein Baby

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

07.01.2026 18:00 18:45 Kurz abschalten, 
tief durchatmen

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

07.01.2026 18:00 19:30 Schwedisch für An-
fänger - online

Online Dozententeam

08.01.2026 17:00 18:00 Yoga gegen Rü-
ckenschmerzen

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

08.01.2026 18:15 19:00 Kurz abschalten, 
tief durchatmen

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
Yogaraum

Domadiya Khyati

08.01.2026 18:30 19:30 Kraft und Bewegung Bad Frankenhau-
sen - Kurstadt
Grundschule, Turnhalle

Dienemann 
Kristina

10.01.2026 09:30 11:00 „Step by Step“ - Der 
Step-Aerobic Kurs

Artern - Turnhalle
(ehem. Borlachschule)

Schadows-
ke Bianca

10.01.2026 19:30 21:00 Kraft und Bewegung Greußen - TGS, 
Turnhalle NEU

Billert Kerstin

11.01.2026 16:30 18:00 Computerclub Smart-
phone und PC

Sondershausen, Gün-
therstraße 26,
PC Raum

Melden Sie sich rechtzeitig unter 03632/741 262, per Mail vhs@kyffhaeuser.de an.

Kindertagesstätten

Halloween-Party in der Kita Sonnenschein!
Am 29. Oktober feierten wir in der Kita unsere große 
Halloween-Party! Es wurde gespielt, gelacht, getanzt 
und natürlich auch ein bisschen gegruselt. Überall 
waren kleine Hexen, Monster, Geister und Drachen 
unterwegs - und alle hatten jede Menge Spaß!

Ein großes Dankeschön an alle Eltern für die tolle 
Unterstützung und die vielen Leckereien beim Hal-
loween-Frühstück!
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Am Ende waren sich alle einig, es war wieder eine 
sehr schöne Veranstaltung, die durch das gemeinsa-
me Bewegen das Miteinander gefördert hat und wir 
danken allen, die zum Gelingen beitrugen.

Katrin Milde
Integrative Kindertagesstätte „Kindervilla“  
Bad Frankenhausen

Spannende Ausflüge der Kita-Kinder

Vom Naturkundemuseum bis zum Rathsfeld
In den vergangenen Wochen erlebten die “Riesen“ 
der Kita „Pfiffikus“ in Ringleben gleich zwei aufre-
gende Ausflüge.
Zunächst führte der Weg ins Naturkundemuseum 
nach Erfurt. Dort konnten die kleinen Entdecker vie-
le spannende Dinge über Tiere, Steine und Pflanzen 
lernen. Auf der Rückfahrt mit dem Zug gab es dann 
noch ein besonderes Highlight: Die Kinder durften ei-
nen Blick in die Fahrerkabine werfen und ihre eigenen 
Fahrkarten entwerten - ein unvergessliches Erlebnis!
Eine Woche später ging es weiter zum Rathsfeld, wo 
die Kinder den bekannten Hirsch Karli besuchten. In-
mitten der Natur wurde mit Naturmaterialien gebastelt 
und gemeinsam Würstchen über dem Feuer gegrillt.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Mitarbeiten-
den des Rathsfelds für die freundliche Betreuung - 
besonders an Herrn Mönch, der mit großem Engage-
ment für einen erlebnisreichen Tag sorgte.
Diese spannenden Ausflüge werden den Kindern si-
cher noch lange in Erinnerung bleiben - voller Freude, 
Natur und gemeinsamer Erlebnisse.

Claudia Becker & Madeleine Krumbholz
Erzieherinnen der Kita „Pfiffikus“ Ringleben

Tolle Stimmung beim Familien-
sportfest der Kindervilla
Eine gelungene Kooperation der Kindervilla mit dem 
Kyffhäuser- Gymnasium und das Engagement der 
Sportlehrerin Uta Gröppler machen es möglich, dass 
die Integrative Kindertagesstätte zum nunmehr 14. 
Familiensportfest in die Turnhalle einladen konnte.
In diesem Jahr fand es, aufgrund der vielen Höhe-
punkte zum Denkjahr 2025, erst am 29.Oktober statt. 
Leider folgten diesmal nur ein Drittel der Kindervilla-
kinder diesem Angebot.
Aber die Kinder, die mit ihren Eltern, Geschwistern 
und Freunden dabei waren, hatten sichtlichen Spaß. 
Es herrschte eine entspannte Atmosphäre und tol-
le Stimmung. Nach der Erwärmung nach Musik und 
dem Kräftemessen beim Tauziehen, konnten sich 
die Kinder nach Herzenslust an den verschiedenen 
Stationen ausprobieren. Am Beliebtesten war das 
Schwingen an einem Seil und der Mutsprung vom 
Kasten. Aber auch das Zielwerfen, sei es auf Kegel 
oder in eine Fanghose, die die Eltern fix überzogen, 
machte den Kinder Freude. Es wurde geklettert, ge-
krochen, balanciert und die Zeit verging wie im Flug. 
Durstige Kehlen konnten sich zwischendurch an ei-
nem Getränk vom Herkulesmarkt Bad Frankenhausen 
erfrischen.
Nach einem lustigen Abschlusslied, bei dem Klein 
und Groß mitmachten, bekam jedes Kind eine Ur-
kunde. Denn zum Familiensportfest der Kindervilla 
geht es nicht um Höchstleistungen, sondern um die 
Gemeinschaft. Auch der Auf- und Abbau ging, dank 
vieler fleißiger Helfer, flott.
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Nächster REDAKTIONSSCHLUSS
am Montag 05. Januar 2026

Senden an: marketing@bad-frankenhausen.de

Sie können unser Amtsblatt auch als PDF-Dokument
auf unserer Homepage downloaden:

www.bad-frankenhausen.de/stadt-buerger/aktuelles/

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

- Anzeigen -

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 0160 91356234
Fax: 03677 205021 

d.wiegand@wittich-langewiesen.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Dominik Wiegand

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

In Indien wird ein Drittel aller ver-
heirateten Frauen Opfer häuslicher 
Gewalt. Wir unterstützen sie dabei, 
ein Leben in Würde zu führen. 
brot-fuer-die-welt.de/frauen

Für jede dritte Frau 
endet die Liebe

Schlag auf Schlag.
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Liebe Thüringerinnen 
und Thüringer,
Ihnen und Ihren Angehörigen  
wünsche ich eine gesegnete 
Adventszeit, frohe und friedliche 
Weihnachtstage sowie ein gesundes 
und gelingendes Jahr 2026.

Vieles bewegt unser Land – in 
Thüringen, in Deutschland, in 
Europa und in der Welt. Gerade in 
unruhigen Zeiten schenkt uns das 
Weihnachtsfest Orientierung, Halt 
und Zuversicht. Es erinnert uns 
an die christliche Botschaft von 
Hoffnung, Frieden und Nächsten- 
liebe – Werte, die unser Zusammen-
leben im Freistaat tragen.

Weihnachten bleibt ein festes  
Stück Tradition im Grünen Herzen 
Deutschlands: ein Moment der  
Stille, der Dankbarkeit und des 
Miteinanders.

In diesem Sinne wünsche ich  
Ihnen von Herzen alles Gute.

Ihr

Mario Voigt
Thüringer Ministerpräsident

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

Ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und alles Gute  

für das neue Jahr
wünscht ganz herzlich Ihnen und Ihren Familien

Auto-Park  
Wienskowski

99707 Kyffhäuserland / OT Göllingen
Göllinger Hauptstr. 2
Tel. 034671/ 79625

Gut informiert durch Ihre Heimat- und Bürgerzeitung!
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Gottes Freundlichkeit und Liebe kommt nicht in Worten. GOTT kommt persönlich. Er kommt in unsere Zeit mit ihren Problemen und  
Schwierigkeiten. Er kommt als Mensch in einem Kind Namens Jesus. Er steckt uns an mit seiner Freundlichkeit und Menschenliebe.  

Sie wird uns geschenkt; wir wollen sie in Dankbarkeit weitergeben.
Wir danken allen Patienten, Klienten, Bewohnern, Senioren mit ihren Familien, den Kindern und Jugendlichen in unseren  

Einrichtungen und unseren Kooperationspartnern für die treue zuverlässige Verbundenheit und ihr Vertrauen in uns.

Auch im kommenden Jahr beraten, betreuen und unterstützen wir Sie – 
freundlich, zugewandt und achtsam.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Christfest und ein fröhliches neues Jahr!

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Novalis Diakonie mit ihren 
Sozialstationen, Senioreneinrichtungen, Ambulanten Hilfen, 

Wohngruppen und Beratungsangeboten.

„Uns erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands.“ Titus 3,4

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

... für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen,
für die Freundschaft und Wertschätzung im vergangenen Jahr!
Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr! ES IST

AN DER ZEIT,
EINMAL

ZU SAGEN ...
DankeOT Rottleben OT Rottleben 

Barbarossastraße 15Barbarossastraße 15
99707 Kyffhäuserland99707 Kyffhäuserland

Tel.  034671 - 52 98 95Tel.  034671 - 52 98 95
Fax  034671 - 52 98 96Fax  034671 - 52 98 96
Mobil  0172 - 14 222 08Mobil  0172 - 14 222 08

www.autopark-lerdon.dewww.autopark-lerdon.de

Autopark LerdonAutopark Lerdon

Kfz-MeisterbetriebKfz-Meisterbetrieb
Inh. Janko LerdonInh. Janko Lerdon

Service und ReparaturenService und Reparaturen
Neu- + GebrauchtwagenNeu- + Gebrauchtwagen
TÜV und AUTÜV und AU

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen
und die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen besinnliche Feiertage
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. Messebau, Innenausbau, Trockenbau, Maler- und Tapezierarbeiten,

Verlegung von Bodenbelägen aller Art

FRANK LERCH
06556 ARTERN - Brauereistraße 5

Tel. 03466 / 32 34 05 - Fax 32 34 04 - Mobil 0172 / 3 70 85 43
Mail: lerch-artern@t-online.de
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Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

ES IST
AN DER ZEIT,

EINMAL

ZU SAGEN ...

... für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen,
für die Freundschaft und Wertschätzung im vergangenen Jahr!

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein friedliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches neues Jahr!

Danke
Anger 21  % 034671-718-0
06567 Bad Frankenhausen/Kyffh. www.gebr-schettler.de

Sanitär
Heizung

Bauklempnerei

Für die angenehme Zusammenarbeit und für 
das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben, 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir
frohe Festtage und ein gesundes, erfolgreiches 

und glückliches neues Jahr.

Bad Frankenhausen • Brauhausgasse 9
Mail: kontakt@dietrich-elektro.de

www.dietrich-elektro.de
  (034671) 79139

Wir wünschen Ihnen

besinnliche Weihnachtstage

und alles Gute für das neue Jahr.

06567 Bad Frankenhausen 
Bachmühlenweg 7

Mobil: 0171/4467643 

Ihr starker Partner für die Region

Unserer werten Kundschaft
frohe und besinnliche Festtage.

Vielen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Mit einem scharfen Blick ins 
neue Jahr!

XXL Brillenputztuch
nur 9,90€

Artern   Bad Frankenhausen   Heldrungen   Wiehe

Weihnachtsburger mit Geflügel
Burger gehen immer – warum 
sollten sie zu Weihnachten feh-
len? Mit Geflügel lassen sich 
diese kulinarischen „Dauerbren-
ner“ festlich-lecker inszenieren: 
ob mit gebratenem Putenfilet, 
paniertem Hähnchenfilet, ge-
zupftem Keulenfleisch oder als 
edle Variante mit zartem Enten-
brustfilet. So entsteht eine mo-
derne Abwechslung zum klassi-
schen Festtagsbraten. Beim 
Einkauf sollte man auf die deut-
sche Herkunft des Geflügel-

fleischs achten, zu erkennen an 
den „D“s auf der Verpackung. 
Diese stehen für eine streng 
kontrollierte heimische Erzeu-
gung nach hohen Standards für 
den Tier-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz. Mehr Infos 
rund um Geflügelfleisch aus 
Deutschland sowie viele leckere 
Rezepte wie den Festtagsbur-
ger mit Entenbrustfilet oder den 
X-mas-Burger mit Putenfilet: 
www.deutsches-geflügel.de.

djd 74903



Anzeigenteil	 - 43 -� Bad Frankenhausen · Nr. 12/2025

WeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachten
FroheFroheFroheFrohe

In den Folgen 43  |  98693 Ilmenau  |  Tel. 03677 2050-0

FROHE
WEIHNACHTEN

&  
EIN GUTES 

NEUES JAHR

wünscht allen Leserinnen,
Lesern, Anzeigenkunden  

sowie Zustellern
– auch im Namen des Verlages –

Dominik Wiegand
Tel.: 0160 91356234

d.wiegand@wittich-langewiesen.de

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr

wünschen wir unseren Kunden, Freunden, 
und Geschäftspartnern 
und möchten uns gleichzeitig 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
ganz herzlich bedanken.

Krankenfahrten
Kyffhäuser-Kurier Henning

Lange Straße 43 · 06567 Bad Frankenhausen

Tel. 03 46 71 / 6 35 10

LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de

SIE HEIRATEN 
BALD?

... dann erzählen Sie  
es der Welt – mit einer  
Hochzeitsanzeige in  
Ihrem Mitteilungsblatt.

www.wittich.de/ 
hochzeitsanzeigen

0 36 77 - 20 50 -0

In den Folgen 43 
98704 Ilmenau  
OT Langewiesen
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E-CHECK
Fachbetrieb

Bad Frankenhausen • Brauhausgasse 9
Mail: juergen@dietrich-elektro.de

www.dietrich-elektro.de
(034671)

79139

• Elektroinstallationen • Smart-Home

• Hausgeräteservice • Reparatur und Verkauf

• Photovoltaik • LED-Lichttechnik

Tel. 034671 / 55 999 0   Seehäuser Str. 77   06567 Bad Frankenhausen   
info@igf-bfh.de

Krankenfahrten
Kyffhäuser-Kurier Henning

– Service und Qualität vor Ort – 
Hilfsbereitschaft ist für uns kein Fremdwort. 
Wir bringen und holen Sie  - zur stationären Behandlung im KH 

 - zur Anschlussheilbehandlung nach der OP 
 - zur Rehabilitation und Kuraufenthalt 
 - zur Bestrahlung - Chemotherapien - Dialysen 

Als Vertragspartner aller Krankenkassen erledigen wir Krankenbeförderung. 
Rufen Sie uns an, wir realisieren all Ihre Fahrtwünsche, nicht nur im Krank-
heitsfall. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Handy 01 72 / 3 48 47 45 · Tel. 03 46 71 / 6 35 10
Lange Straße 43 · 06567 Bad Frankenhausen

Bestattungshaus
MlickiAn der Wipper 1    

06567 Bad Frankenhausen 
 034671-77181 
info@bestattungen-mlicki.de

Richard-Hüttig-Platz 2    
06571 Roßleben-Wiehe 
 034672-91512   

Regina Mlicki & Roman Mlicki GbR

Der letzte Weg in guten Händen

Gebhardl 

 

 

Kundendienst  

Heizung  Klima  Sanitär  Elektro 

Backhausstraße 74 in 06567 Bad Frankenhausen/ OT Esperstedt 
Telefon: 034671/ 50671 – kundenservice.gebhardt@gmail.com 

 
SVEN GEBHARDT SERVICENUMMER: 0171/ 4359626 

 

 
Bestattungshaus

„Pietät“ Neubert
einheimisch – seriös – zuverlässig

        Telefon 0 34 66 / 30 22 58
Gebührenfrei 08 00 / 0 85 69 33

Ansprechpartner Frau Solveig Neubert
E-Mail: kontakt@pietaet-artern.de

Farbanzeigen fallen auf!

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de

Raten Sie mit!!!Raten Sie mit!!!
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